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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2008/06/0227 E 27. Jänner 2009 RS 1

Stammrechtssatz

Nach Z. 1 des § 234 der Geschäftsordnung der Gerichte I. und II. Instanz (Geo) ist "die Erlassung des Zahlungsauftrages

stets vom Richter anzuordnen". Diese Anordnung ist dem Bereich der Rechtsprechung zuzuordnen und nicht jenem

der Justizverwaltung (siehe dazu das hg. Erkenntnis vom 28. November 2006, Zl. 2006/06/0261).Nach ZiCer eins, des

Paragraph 234, der Geschäftsordnung der Gerichte römisch eins. und römisch zwei. Instanz (Geo) ist "die Erlassung

des Zahlungsauftrages stets vom Richter anzuordnen". Diese Anordnung ist dem Bereich der Rechtsprechung

zuzuordnen und nicht jenem der Justizverwaltung (siehe dazu das hg. Erkenntnis vom 28. November 2006, Zl.

2006/06/0261).
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